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vielen Dank für ihr Schreiben an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit (BfDI) vom 16. Juni 2020.

Gegenstand der Entscheidung  des OVG Berlin-Brandenburg vom 21.02.2019, Az. 12 B 
15.18, ist der Zugang zu Informationen über die Kosten anwaltlicher Beratung der Bundes-
regierung. Ihr IFG-Antrag bezieht sich auf den gleichen Sachverhaltund Antragsgegen-
stand, über den in dem zuvor genannten Verfahrenentschieden wurde.

Das OVG hat festgestellt, dass diebegehrte Information zum einen der anwaltlichen Ver-
schwiegenheitspflicht und damit einem Berufsgeheimnis unterliege.Zum anderen hande-
le es sich auch um ein geschütztes Geschäftsgeheimnis. Der Informationsanspruch ist ge-
mäß § 3 Nr. 4 IFG und § 6 S. 2 IFG ausgeschlossen.

Die gegen das Urteil des OVG eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde von dem 
BVerwG mit Beschluss vom 19.12.2019, Az. 10 B 16.19, zurückgewiesen.

Das Verfahren des Bundesinstituts für Risikobewertung istunter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung nicht zu beanstanden.

Mit freundlichen Grüßen
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